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Rechtlicher Hinweis: 
Der Steuerberaterverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. ist für den Inhalt dieses Seminarskriptes nicht verantwortlich, 
insbesondere nicht für Urheberrechtsverletzungen. Für die Richtigkeit und für die Tatsache, dass der Inhalt des Seminarskripts 
frei von Rechten Dritter ist, ist allein der/die Autor(en) dieses Skripts bzw. der/die Referent(en) des Seminars, zu dem dieses 
Skript gehört, verantwortlich. 
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 Wesentliche Aspekte

 2 wesentliche Aspekte:

 Die Bemessungsgrundlage (Bewertung)

 Der Umfang der Verschonung. 
 Bewertung

 Die steuerliche Unternehmensbewertung richtet sich überwiegend nach 
dem „vereinfachten Ertragswertverfahren“ (§§ 199 ff BewG).

 Verschonung 

 Regelverschonung (85 % Befreiung) 

 Optionsverschonung (100 % Befreiung)

 Behaltensregelungen

 Lohnsummenregelung

 Verbot von Überentnahmen

Allgemeines 
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